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HOCHSCHULRECHT BONN, DEN  13 .lo .196o
BORNHEIMER STR. 96

(D O K U M E N T A T IO N  W IS S E N S  CHAPTSVERWALTU NG)
Tgb.Nr. 234

An den
Allgemeinen Studentenausschuß ‘—
der Technischen Hochschule

D a r m s  t a d  t 
z .Hd. Herrn K n o t h e

Bezug: Ihr Schreiben vom 9 . Juni i 960 

Sehr geehrter Herr Knothe!

Ich darf Ihnen für Ihre reichhaltige Sendung sehr herzlich 

danken. Zugleich bitte ich um Entschuldigung, daß ich Sie so 

lange warten lassen mußte. Eine längere Dienstreise und meine 

Arbeitsüberlastung waren die Gründe. Ich wollte zu Ihrer Frage 

eigentlich ausführlich Stellung nehmen; aber das Problem ist zu 

vielschichtig und ich finde im Augenblick einfach nicht die Zeit 

dazu. Nur soviel kann ich sagen: Eine allgemeingültige Regelung 

liegt nicht vor. Die Stellung der Studentenschaft und ihrer 

Fachschaften ist umstritten und von Fall zu Fall verschieden 

gelagert. Ich beabsichtige, demnächst in einer Veröffentlichung 

dazu Stellung zu nehmen, doch wird das noch einige Zeit dauern.

Heute darf ich Ihnen, um nicht ganz mit leeren Händen zu erschei

nen, einige einschlägige Ordnungen, die inzwischen hier einge

gangen sind, leihweise übermitteln.

Da zur Zeit das Rechtsquellenverzeichnis für eine Untersuchung 

zusammengestellt wird, wäre ich dankbar, wenn Sie mir die Unter

lagen bis spätestens 5 .  November wieder zusendeten.

Mit vorzüglicher Hochachtung!


